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Vorwort
• . '- 

Unsere rheinl nd-pfälzischen Gemeinden

müssen sich weiter entwickeln: Ais attrak¬

ti e Wohnstan orte und als Standorte

für eine tragfähige wirtschaftliche Ent¬

wicklung, Dabei muss imme  die Lebens¬

qu lität unserer Bürg rinnen und Bürger

im Vordergrund stehen, Diese kann

esentlich gesteigert werden,  enn wir im

näheren und weiteren Wohnumf ld eine

erlebbare Natur  rhalten und ent i keln

Hierzu treffen die Gemeinden auch ent¬

sprechende Entscheidung n zum Ausgleich

der beabsichtigten Veränderungen von

Natur und Landschaft. Werden diese als

„Vorab-Ausgleich  bereits im zeitlichen

Vorlauf zu den Eingriffen durchgeführt, so

entspricht dies der in Rheinland-Pfalz ent¬

wickelten Ökokonto-Regelung

Mit dem Ökokonto hat Rh inland-Pfalz

bundes eit erstm l  e n Instrument auf

en Weg gebracht, das den Städten und

Gemeinden eine nachhaltig  Entwic lung

leichter macht. Nicht umsonst hat das

Öko onto bei Kommunen und Natur¬

schützern Bea htung gefu den und ist

zum 01.01.1998 im Baugesetzbuch veran¬

kert  orden.

Die Ö okontoregelung  ur e 1994  om
Ministerium für Umwelt Rheinland-Pfalz

entwickelt. Grundlage ist das In estitions-

erleichterungs- und Wohnbaulandg setz

und die damit erfolgte  inführung des

Par graphen 8a Bundesnaturschutzgesetz

gewesen. Danach  ar die Möglichkeit ge¬

geben, in Bebauungsplänen festgesetzt 

Kompensationsmaßnahmen bere ts vor

dem Eingriff durchzuführen, wenn dies aus

städtebaulichen oder  us Gründen des

Naturs hutzes erforderlich ist.

Seitdem können die Gemeinden frühzeitig
und  or der Aufstellung der Beb uungs¬

pläne Kompensationsmaßnahmen auf der

B sis eines qualifiz  rten Gesamtkonzeptes

ur hführen und diese w hrend des
Aufstellungs erfahrens zur Anrechnung

bringen. Die dafür benötigten Flächen

önnen bereits lange vor dem Beschluss

zur Aufstellung eines Bebauungsplan s

ostengünstig erworben werden.

Die Anwendung dieser R gelung kann

einen wesentlich n Beitrag für eine nach¬

haltige Entwicklung un erer Gemeinden

leisten. Sie sch fft Anreize zur ökologi¬

schen Vorsorge und bestätigt in der Praxis:

Um eltschutz lohnt sich!

Um zu zeigen, wie bet der Einrichtung von

Ö okont n vorgegangen werden soll und

wa  dab i zu beachten ist, hat das

Ministerium für Um elt und Forsten in

verschiedenen Gemeinden Modellvorhaben

initiiert. Diese haben Vorbildchar kter,  a

alle not  ndigen Verfahrensschhtte bei
der Einri htung  on Öko onten beispiel¬

haft abgearbeitet wurden Wie das funk¬

tioniert,  ird im Folgenden  n zwei

Beispielen, dem Leiselsba htaf in Göllheim
und dem Erle bach-Flutgraben in K ndel,

demonstriert.

Ihre

Margit Conr d
Ministe in für Umwelt und Forsten

Rheinl nd-Pfalz



Aktive Umweltvorsorge

im Rahmen der Bauleitplanung

Eingri fsregelung
und Ökokonto

ökologisches
Potential

Dur hführung iei Emg flregelung
ohne Ökokonto
mit Ökokonto

Im Rahmen der Bauleitplanung entschei¬

den die Gemeinden über die bauliche und
sonstige Nutzung der Grundstücke in der

Geme nde Dabei unterschei et da  Baug ¬

setzbuch zwischen vorbereitend n u  

v rbindliche  Bauleitplänen, den Flächen-
nutzunqs- und den Bebauungsplänen.

Beide, Fiächennutzungs- und Beb u ngs¬

pl n, sollen nicht nur ein  nac haltige
städtebaulich  Ent icklung g währlei ten
u d ein   em Wohl der Allgemeinheit

entspr chende sozi lger cht  Boden¬

nutzung ermöglichen. Sie sollen auc  ihren

Beitr g zur Sic erung einer mensc e ¬

würdig n Umwelt und zum Schutz und

zur Entwicklung der natürliche  L b ns-

grundlaqen liefern Hier wird deutlich, dass
mit den Baüleitpiänen, weit über da  Bauen

selbst hinau , Weichen für die Ent ic lung
d r Ge einden ges ellt  er en,

Dabei wird der Flächennutzungsplan

tlächendecken  für das Gebiet einer Stadt,

verbandsfreien Gemeinde oder Vei bands¬

gemeinde erstellt,  ährend der B b uung ¬

plan rmmer nur für ein Teilgebiet einer

Ortsgemeinde od r Stadt, in dei Regel

für den Bereich eines Baugebietes, er rbei¬

tet wird. B ide unters h id n sich auch im

Grad ihrer Verbin lichkeit Der Fl ch n-

nutzungsplan  tellt  ie aus  er be bsi htig¬

ten städtebaulichen Ent icklung si   erge¬

bende Art der Bo ennutzung dar. Der

B   uungspl n setzt die zulässige bauliche

Nutzung für die in seinem Geltungsbereich

liegenden Grundstück  rechtsverbindlich
als Ortsrecht fest.

Im r einland-pfälzischen L ndespflege¬

gesetz ist die Landschaftsplanung in der

Baule tplanung geregelt D nach werden
die örtlichen Er fordernisse und M ßnahmen

zur Verwirklichung der Ziele de  N tu ¬

schutzes und der Landsch ftspflege in den

Fl chennutzungsplänen dargestellt und in

den Bebauungsplänen festges tzt Aut

di se Weise fließen die Ziel orstellungen

e  N tu schutz s in Flächennutzungs¬

und Bebauungsplan ein Sie sind dann mit

möglichen kon urrierenden Nutzungs¬
interess n, wie zum Beispiel einei beab
sichtigten Wohnbeb uung oder gewerbli¬

chen  utzung, gerecht abzu   en

Mit der Landschaftsplanung werden auch
naturschutzfachliche Vorschl ge ent¬

ickelt, wie  ie Eingri fsregelung in der

Bauleitplanung zu behandeln ist Die
Eing iffsregelung ist ein Instrument des

Naturschutzes, das d zu dient, zu  erbin¬
den. dass sich die Qualit t uns rer

L ncischaft verschlec tert. Sie folgt d m

Verursacherprinzip Das heißt, dass derjeni¬
ge, de  einen Sch den  n Natur und

Landschaft verursa ht, mit. geeign ten

Maßnahmen d für zu sorgen hat, das 
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iese Schäden vermieden oder ggf. kom¬

pensiert werden. Der Paragraph la des

Baugesetzbuche  legt fest; dass die Ein¬

griffsregelung schon m der Baule tplanung
planerisch zu bewältigen ist So sind bereits
in den Flächennutzungsplänen nicht nur die

von den Gemeinden beabsichtigten Bau¬

geb ete darzustellen, sondern auch die

erforderlich n Flächen, um von diesen aus¬

g hend  Beeinträcht  ungen von Matur

und Landschaft zu  o  ensieren In glei¬

cher W ise sind entsprechende Ausgleichs-

flächen bei der Aufstellung von Bebau¬

ungsplänen festzusetzen. Die je eiligen

Flächen müssen dabei entsprechend den

Zielen der Landschaftsplanung aufwertbar
sein und  erden in  er Re el als Flächen

zum Schutz, zur Pflege und zur Ent ick¬

lung von Natur und Landschaft d rgestellt

bz  festgesetzt. Beim Vollzug der Eingriffs¬

regelung in der Bauleitplanung traten
imm r wieder Probleme beim Nachweis von

Kompensationsmaßnahmen auf: G eignete

Flächen standen oft nicht zur Verfügung,

Verzögerungen in den Planu gs bläufen
a en die Folge Auch mussten Fläch n

oft unter Zeitdruc  zu üb rhöhten

Baulandpreisen er orben werden

An diese  Problem setzt das sogenannte

„Ö okonto  an.

. Das Ökqkonto in der Bauleitplanung:

Landschaftsplanung
i 1

räumliche  onkr tisierte überschlägige Prüfung

landespflegerische der Umweltverträglich eit
Zielvorstellungen der Baugebiete

I I
geeignete Bereiche für die Umsetzung von Kompeh-sati-

onsma(3nahmen werden im Fl chennutzungsplan

argestellt nach § 5 (2) 10 Baugesetzbuch
f

Ökokonto
- Prüfung der Flä henverfügbarkeit
- Flächenmobilisierung

- Maßnahmenrealisierung
l

Festsetzung im Bebauungsplan



Ausschnitt aus dem Landschaftsplan
der Verbandsgemeinde Göllheim,
Ortsgemeinde Albisheim

P* r Landi* iiatts i in lief rt wertvolle f chliche Hinwei e, wo möglic st

umvveftvertfäglich geba ! wer en > ann un  wo Maßn hm n für N tui

und land rh lt am - innvolhten , ii realisieren sind
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Bestimmung der für das Ökokonto geeigneten Flächen und Zonen
mit Hilfe der Landschaftsplanung

Darstellungen aus  em Landschaftspl nerischen Entwicklungskonzept

Bestand Entwicklung

Flächen mit Trocken* und Malbtroc enrasen
sowie H cken* und Gebüschstru turen

' mit 'höherem Anteil an Gehölzst ukturen

Flächen mit mageren bis mäßig nährstoff-
versorgten Wies n mittlerer Standort 

Flächen mit Ac erlandschaft mit hohem Anteil an
Kulturen in extensi er B wirtschaftung

einbaulagen  it hoh m Anteil  n  lächen und
Strukturen tra itioneller Bewirtschaftung

trukturenreic e B cMäufe

Darstellung für das Ökokonto  eeigneter Fläc en in der Landschaftsplanung

Si dlung von Albishein

I 1 Neub uflä fiendar tellung, z.B, Baugebiet Süd,
1 und 2 Bauabschnitt

im Fläch nnutzungsplan dargestellte, für Maßnahmen
zum Sch tz zur Pflege und Entwic lung  er Landsc aft
besonders geeigneter Flächen



Das Ökokonto als Beitrag zu einer
nachhaltigen Gemeindeentwicklung

Seit der Einführung der Ökokonto-Regel¬

ung haben  ie Gemeinden die Möglich¬
eit, Flächen für Kompensationsmaßnah¬

men zu bevorraten. Auf diesen Flächen

werden dann Komp nsationsmaßnahmen

im Vorgri f auf einen durch einen Beb u¬

ungsplan  orbereiteten Eingriff durchge¬
führt. Im Sinne eines „Vorab  -Au gleichs

ist also nicht nur die Bereitstellung der

Fläche entscheid nd, sondern vor allem die

Umsetzung e ner für den Naturschutz sinn¬

ollen Maßnahme auf diesei Fläche.

Das entscheidende Merkmal des Ökokon¬

tos ist die zeitli he Entzerrung von E ngriff
und Kompensation, Maßnahmen zur

Kompensation von in der Zukunft durch

die Umsetzung von Bebauungsplänen  er¬

ursachten Schäden an de  Natur werden

also lange  or dem tatsächlichen Einsetzen

der S häden umgesetzt. Das Ökokonto
zeichnet sich außerdem dur h die  onze ¬

tionelle Vorber itung bereits auf Ebene des

Flächennutzungs- und Landschaftsplanes

und die mögliche r umlich  Trennung von
Eingriff und Kompensation aus.

D rstellung n für Ausgleichs läch n im
Bebauungsplan können nach dem Bauge¬
setzbuch auch an anderer Stelle als am Ort

es Eingriffs erfolgen. So  ann ein Bebau¬

ungsplan, der mit seinem einen Geltungs¬
ber ich mit den vorgesehenen Bau orhaben

Eingriffe in Natur und Landschaft vorberei¬

tet. mit  inem weiteren Geltungsbereich -
räu lich getrennt  om Ort des Eingriffs -

die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen

festsetzen. Voraussetzung ist u. ., dass

dies mit den Zielen und Grunds tzen des

Naturschutzes und der Landschaftspflege
ereinbai ist.

Die Gem inden in Rheinland-Pfalz können

sich daher das Ökokonto auch  erstärkt als
innovatives Instrum nt einer akti en Um¬

welt orsorge zu Nutze ma hen

Es bietet ihn n folgende Vorteile:

¦ Die Flächenvorratspol ti  für Ausgleichs¬

maßn   en beginnt durch kommunales

Flächenmanagement bereits auf der Ebene

des Flächennutzungsplanes. Diese frühzei¬

tige Vorsorge für die Kompensation ge¬

planter Eingriffe ermöglicht eine konzep¬

tionelle  onfliktbewältigung. Das Ökokon¬

to baut also auf dem  orhandenen System

räumlicher Planungen auf. Die Gemeinden

kommen weg vom bisherigen Repar tur¬

betrieb, mit dem bei der Bewältigung der

E n riffsregelung immer nur auf den

Einzelfall reagiert  urd . Damit schaffen

sich die G meinden m hl Spielraum bei

ihrer Planung -  ie Bereitstellung  on

Ausglei hsflächen wird erlei htert,

¦ Die Gemeinden können Kosten sparen;

enn sie im Vorgriff Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur nachhaltigen

Ent icklung  on Natur und Lan schaft auf

geeigneten Flächen umsetzen. Das Ö o¬

konto hat also eine  reisdämpfungsfunktion,
da Ausgleichsflächen ni ht zü Bauland¬

preisen erworben werden müssen.

¦ Vor allem kann das Ö okonto aber mit

dazu beitragen,  en Naturhaushalt in
unseren Gemeinden zu stärken. In An¬

wendung  es Ö okontos neu angelegte

Biotope bieten Tier- und Pfl nzenart n

Leb nsraum, be or das Eintret n von Em-

gr ffswirkungen zum Verlust des ursprüng¬
lich  orhandenen Artenspe trums fü rt.

8



Reich strukturierte
Landschaften

bieten Lebensraum

für eine Vielzahl
heimischer Pflanzen

und Tiere

Damit kann auch ein Beitrag zum Erhalt

der Artenvielfalt und zur Lebensqualität in
der Gemeinde geleistet werden.

• Die Ökokonten sind unkomplizier  ein¬
zurichten un  ohne großen Verwaltungs¬

aufwand fortzuschreiben.

Vorteile des Ökokontos

* Konzeptionelle Konfliktbewältigung

* Preis ä pfungsfunktion

¦ Beitrag zum Erhalt  er Biodiversität

'



Wie wird ein Ökokonto
eingerichtet?

Ökokonto bedeutet Ffächenmanagemeni.

Ein Ökokonto das langfristig wirksam sein
soll, muss systematisch aufgebaut sein.

Dazu sind verschied ne Planungsschritte

rforderlich,

Die  ichtigste Grundlage bildet der
Plächennutzungsplan mit dem integrierten

landespflegerischen Planungsbeitrag, d m

Landschaftsplan

In der Landschaftsplanung werden Räume

vorgeschlagen, die beson ers geeig et

erscheinen, um Maßnahmen zum Schutz,

zur Pflege und zur Ent icklung von Natur

und Landschaft umzusetzen. Diese Räume

sind dann entweder bereits ö ologis h

hoch  nt ick lt, oder sie bi ten die Vor¬

aussetzungen zur Entwic lung  on Natur

und Lands haft (Zielraum für die Ent¬

wicklung von Natu  und Landschaft), Für

den Vollzug der Eingriffsr gelung und d s
Ökokontos sind aufwertbare Flächen  it

landespfleger sc em Entwicklungspotential

inn rhalb der durch die Landschafts¬
planung bestimmten Zielräumen geeignet
(Umsetzungsbereiche),

Das Gan e soll an einem Beispi l aus de 

Verbandsgemeinde Göllheim verdeutlicht
werden Oer Flächennutzungsplan-E twurf

on Göllheim stellt im Süden der Ortsge¬
m inde Albisheim zwei neue Baugebiete

dar, das Ge erbe- und Wohngebiet

„Südlich der Bah  . Diesen „potenziellen

Eingriffsflächen"  erden dann entspre¬

chende Bereiche im Leiselb chtal zum

Z ecke des Ausgleichs zugeordnet.

Die Zielaussage  der Landschaftsplanung
erd n d bei zu ächst in den Fl chen¬

nut ungsplan integriert. So können die in
der Landsch fts lanung entwic elten Ziel-

räume im Flächennutzüngsplan als Flächen

für  aßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwi klung von Natur und Land¬

schaft nach § 5 Abs. 2  r. 10 Baugesetz-

buch dargestellt und den Flächen für beab¬

sichtigt  Siedlungserweiterungen der Ge¬

meinde zugeordnet werden. Hierdurch

w r  au h di  Refinanzierung der Maß¬

nahmenaufwendungen gegenüber d n

künft gen Vorhabensträgern ermöglicht.

io



Zuordnung  on Bauflächen
und Ökokontoflächen

Baugebiet „Süd1 ,

1 und 2. Bauabschnitt



Ob die in der Landschafts lanung ent¬

wickelten Zielräume für d n Ausgleich
baubedingter Eingriffe geeig et sind, ist
bereits bei der Integration der Land¬

schaftsplanung in d n Flächennutzungs¬

plan zu prüfen. So wurde anhand dei

Landschaftsplanung der  erbandsge¬

meinde Göllh im für die geplanten Bau-

gebiete aller Or sgemeinden über chlägig

geprüft, wie für Natur und Landschaft

nachteilige Auswirkungen zu vermeiden

od r auszugleichen wären. Für die

Realisierung der Baug biete „Südlich der

Bahn  der Ortsgemeinde Albisheim könn-.

len d nach Beeinträchtigungen  es
Naturhaush ltes und des L ndschaftsbildes

durch geeignete Maß ahmen  ermiede 

oder kompensiert we   n Unter anderem

wurden Ausglei hsflächen im unteren

Leis lbachtal  orgeschlagen und durchg -

führt. Aufgrund dieses Prüfschrittes kön¬

nen auch all n anderen beab ichtigten

Sie lungser eiterungen für das Ö okonto

geeignete Räume zugeordnet und im

Sinne der Öko ontoregelung vorab durch¬

geführt werden

Ei e abschließende Beurteilung von ge¬

planter Beb uung und erforderlichen

Kompensationsmaßnahmen ist aber erst

auf der G undlage d r rechts erbindlichen

Fassung der B bauungspläne möglich, da

ers  li er Art und Umf ng des Ei griffes
exakt bekannt sind Erst hier steht fest, wie

die maximal zulässige Überbauung ausse-

hen wird und  o die genauen Abgr nz¬

ungen der zu ünftigen Bebauung liegen
werden Erst dann kann  uch der endgülti¬

ge Kompensationsbedarf für die geplanten

Vorhaben in dem landespflegerisdien
Planungsbeitrag nach § 17 Lan espflege¬

gesetz  rmitt lt werd n. Näheres ist den

„Hin  isen zum Vollzug der Eingriffs¬

regelung  (HVE) zu entnehmen, deren

Anwendun  auch für die Baul itplanung

empfohlen wird.

In aller Regel werden die Gem inden nicht

selbst Bauherr der aus den geplanten Bau¬

gebieten ent ickelten Bau orhaben sein

Sie treten daher mit der Umsetzung des

Ökokontos in Vorleistung für die Eingriffe

künftiger Vorhab nsträger und Bauherrn

Sie erleichtern damit  i  Bewältigung de 

planerischen Ausgleich  und t agen so

zur Beschl unigung des Baul itplanver-

fahr ns bei Darüb r hinaus leisten sie

einen w sentlichen Beitrag für eine nach¬

haltige Gemeindeentwicklung



DARSTELLUNG VON BAUFLÄCHENVon der Baufläche
zum Ökokonto
am Beispiel der
Gemeinde Albisheim

Gowcibe- / Wohnboufläcben in Albisheim

FLÄCHEN LTERN ATIVEN:
Die st dteUauiir.hc Entwicklung Rtchtung Neiden ist durch die Bun esstiatle bcQrnr t LandschaiKidume mit
besortdmei Emplindllelt eit und Sc uttbediilftigkeit sind  ie Bachausn sowie der Hucken des Winoeits / Wart
berges,  ie trockenen Hanclayen  om Ostorberg  uso hend ftinhl ug Osten u d  ie sü lich lieganden, vom
Dachsborg im Westen bis ju  Saukopf im Osten Insbeson  re die Hänflingen sin  I  Bereich  a  KnisetsUaßen
senke von besonderer Be eutung für  as Londschottsbif  un  die  ieiauf gagründato Fte denverkehrsontwlck
lung. Insofern ist eine Empfin l chkeit ge enüber verl o den en Veränderung n, z. B. Bebauung gegeben. Die
baulichen Ent wicMungsmöglic kefton i  unmittelba e  U feld den Dortkornea,  ie  egrenzt sind sü lich  urch
die Bahnlinie, nördlich die BundesstroOe, östl ch den leis lbac  und westl c   ac Pltimmtel, sin  ausgeschöpft
Untersucht wur e  ine Entwic lung nördlic  de  Bundecstraße im Bereich  er Le  kaut so ie südlich der
Bahnlinie am eufstclflenden südlichen Tol an . Hierbei erwies eich  er sü lic  gelegene Stan ort, bezo en auf
landsc aftliche Schutzlünktionen. als  st  elativ um wett vertraglichste.

BAUFL CHE Nr. A b, Gewerbe südlich der Ba n
A 7, Wohnen südlic  der Ba n

BESTAND / BEWERTUNG: BEEINTRÄCHTIGUNGSRISIKO

Acker,  eg, Bahnböschimo mit Gehöl stru turon
in Teliags vot ansteigendem, südlichen Pfrimnitalhang

Arten- und Biotopschutz
Empfindlichkeit  ering, Fun tion der Bahnböschu   im Hinbiick euf flenng
den Bioto verbund in  e  Ac er lur gegeb  

lan schafls il sch r
Empfindlich eit mittel bis hoch, Eins  bar eit hoch, je och oufflrun   ittel bis hoch
de  Tellage keine Exponierung, Fliicho ha    inen optisc  funktiona¬
l n B  ug zur Ortst ge u d ist  a über hinaus  urch  ie Bahnlinie
obg t en 

Wasse - und Bodenschutz hoch
hoh  E pfin lich eit der Bö e , Bö en  it mittle e  Erosionagafehr-

ung, Bodenfruc tba keit hoch

Kümeschutz
Empfindlich eit flerlng bis mittel, Kellfuhpto u tionsfläche, Kaltluf - ge in  bi*  it el
obflutizone Pfrimmtnf

E TWICKLUNGSZIEL:
lan wlrt*chaftliche Nutz ng
Anreichomng  e  Ftur  it glie ern en Stru turen
Verbesserung  e* Biotopverbu  es entle g  e  Befmllni 

DURCH BEBAUUNG / UMNUTZUNG BETROFFENE LANDSCHAFTLICHE FUNKTIONEN:
Bo enpo  ntia! un  Wasserhaushalt:
Lon schaftshüd:

land irtschaftlic es Erttagspot nt at:
Blotoppotontlah
Klima:

ersiegelung
Ühorgreifen der Sie lung von Albisheim über  ie Bahnlinie in die ftoie
Fol fiur, hohe Eins hbar eit, jedoch keine  xponieru g
Vertust  on Boden hoher natürlicher Fruchtbarkeit
nicht betroffen
Vertust von KeUtuftprodu tions- und AbfluBflachon

EINGRIFFE VERMEIDEN DURCH:
Ka uzie ung  er Obe flechenversi g lung, Nutzung bz .  ersickerung  os Nie erschiogswossers.
Trennkonefisatiun

EI GRIFF AUSGLEICHBAR DURCH KO PENSATIONSMASSNAHMEN:
zur Stützung  es Wasserhaushaltes Ent  cklung von Fließgewäcsern und Auen, Schaffung von Biotop-
vertiun systc sn und Gestaltung typischer Lon schaftsbilder
Vers c erung von unbelastetem Oberflache wassar
Einb ndung durch gestalterischo Anlohnung an die Gehd stiu turon entlang det Bahnlin e sowie weit te
Rurgt ederung  urc  Aufstockung  es Ge ölzbestrmdts an dei Ba nli ie so ie Alleenpflan/ung entlang
er Straße  ach t  cs eirrr

Durchgrünung des Gebietes  it Großgrün und Aulbau stru turenreicher Hec en bz . Gebüschgruppen
in  en Ramtzo an

BEWERTU G DER U WE TVERTRÄGLICHKEIT
Die Flöchen si   nach Alternahvenprulung als für eine weitere Sieiil ngsent  ic lung am wenigsten problema
tisch i  Bereich Albisheim einflcstull. Im weientlichcn  ommt e-S darauf an einen sla lebaulich- runor norischen
Be ug zu  Doil her ustellen, der gestalterisch die trennen e Bahnlinie uberbrüc t
Fla henbezo eno Bocinträchtigimgon  es Noturhnushalles uml  es Lon schaftsbil es  ön en durch  ie genonn
ten landespfle erischen Maßnah en  ompensiert  erden. Für den  asserhaushalt sind hierbei Maßnahmen i 
Leiselbac   o er Pfrl  tal, zur För erung  es Biotopvorbundes und des Landschaflsbildcs der Hanglagcn am
Wi gertsboro zu ergretle ,

AUSGLEICHSFLÄCHEN BEDARF:
A 5 Gewer oflkchen 3,2 ha x 0,6 {Flächenfa tor Voraussicht!. Versiegelung) 2,Sfi ha
A 7 Wohnbauflächen 3.8 ha x 0.8 (Flächertfa tor vor ussichfl. Versie elung) 2,28 ha

AUSGLEICH¬ BZW. ERSATZFLÄCHE NR. EA 1* 7
A

LAGE: l. in  en Ra  zonan und zwischen Ge erbe- und Wohnboullächa so ie entlang der
Bahnlinie

2, unteres Leiselbachtal, Pfiini te! sü lic  der Ortslage Albisheim
3. am Wingertsborg

BESTAND: », Ac er
2. c er, Grünlan , Bechläufo begra igt mit Ufargehötzen und Steudenfluren, stark

urch ran lieh  Inteneivnutzung beeinträc tigt
3, A ker, Weinbau, Mager iasen

ENTWICKLUNGSZIEL:
1. Gebüsche un  Baumboc en mit stan ortgarechter  rtenzusammeirsotiung

Säume und Ackerrandstroifon
2. B otu ko  lox aus magere   iesen, mit  eitgehend neturnahen o er strukturier-

eben Bachliufen, Bachufor al , Ga ässerran streifen
län lich dar Sie lun  euch Gertenlatviportian

3. lic ter Eichenwal   it eingastrouten Magetwiottan



Die Mobilisierung
geeigneter Flächen

Um Maßnahmen für das Ökokonto

umsetzen zu können, müssen geeign t 

Fläch n bereitg stellt werden. Da u bieten

sich insbesondere Flächen am die sich

bereits im Besitz  er Gem inde befinden,

und die  ine Wiederherst llung der beein¬

t ächti ten Funktionen von Natur und

Lan schaft ermöglichen. Darüber hinaus

kann festgestellt werd n, ob möglicherwei¬

se zum Verkauf oder zur Verpachtung st ¬

hende Grundstücke geeignet sind.

Stehen für das Ökokonto ge ignete
Flächen nicht ausreichend zur Verfügung,
so müss n sie mobilisiert  erden. Dies

k nn erreicht werden durch

Eigentum der öffentlichen Hand befindli h 
Grundstüc e, son  rn auch  olche von  er¬

aufswilligen Privateigentümern, Kirchen
odet Umweltverbänden wurden  artogra¬

phisch  rlasst und dokumentiert

Bereits „lande pflegensch belegte  Flächen

stehen all rdings für das Ökokonto nicht

oder nur eingeschränkt zur  erfügung, da

sie ent  der im Rahmen der Eingriffs¬

reg lung bereits als Ko pensationsflächen

für andere Eingriffe genutzt oder durch

Förderprogramme der Lan espfleg  finan¬

ziert wurden.

- Kauf,

- dingliche Sicherung (beschrän t

persönli he Dienstbar eit),

- freiwilliger Landtausch,

- Bodenordnunqsvert hren o er

- öffentlich-rechtlichen Vertr g mit

Unterw rfu g unter die sofortige

Vollstrec ung.

Hierzu ein Beispiel; Die Stadt Kandel b ¬

absichtigt im Gebiet des Erlenbach-Flut-

grabens einen G  äss rpfl gepl n um¬

zusetzen Die in di sem Zusammenhang

geplanten Änderungen der Flächen-

nutzung sollen für mögliche Siedlungs¬
er eiterungen der Stadt auf dem Ökokon¬

to berücksi htigt   rden, soweit Ver-
besset ungen des Naturlsaushaltes und des

Landschaftbildes erzi l  werden und ein

Zusammenhang mit den baubedingten

Eingriffen herstellbar ist. Für den  ystemati¬
schen Aufb u ein s Ökokontos wurden die
Fiächeneigen umsverhältnisse in der gesam¬

ten Gemar ung geprüft. Nicht nur im
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Karte der Eigentumsverhältnisse
Ausschnitt aus einer Flurkartenmontage
im Bereich des Erlenbach-Flutgrabens bei Kandel

Aufwertungseignung

Flä he  tritt Aufwer unn teignung

fj r en o ne Aufw rlungsefgnung

E igentumsverh al tniss 

G i -

Lk Lmdkfei1,

L i rnn

B B nd

K Fliehen

U Uniwettveftjandt1

Pa Paehtliächen des I

V : um Verkauf ••tehem ln jiundstück..-



Oben: i <  für r_o . Ö okontu vorgesehen  Fläche

Unten  o könnte es in < migen Jahrzehnt n aussehen.

Im Bereich des Erlenbach-Flutgrabens stan¬

de  Flurstücke der öffentli hen H nd nicht
in ausrei hendem Umfang zur Verfügung
Die A ker- und Grünlandnutzung reichte

bis an die Böschunqsschulter des begradig¬

ten Gewässers heran.

In einem Bodenordnungsverfahren gelang

es, über 25 ha Fläche im Projeklgebiet
. kostengünstig in das Eig ntum der Stadt

Kand l zu überführen. An beiden Seit n

des Uf rs konnten dadurch 20-25 m breite

Gewässerrandstreifen angelegt werden, so

dass  as Gewässer nun die Möglichkeit hat,

sich  ntsprechen  seiner Eigendynamik zu

entwic  ln, Die Fl chen dienen der Stadt

nun vorwiegend als Kompensations¬

flächen auf  em Ökokonto.

Die Land irtschaft trug die Lösung mit,

da gl ic zeitig die Flurstücksgrößen  er¬

größert und die Sdil gläng n verlängert
erden konnten, also eine „win-win -

Situation hergestellt  urde
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Beispiel;
Anlage  on Gewässerrandstreifen
am Erlenbach in der Ortsgemeinde Kandel

qrQ&mq

G30' MIO
GfÄAS3S«  ®STB0FEK ?»ÖK0MTOi

GfcÖNUKO

Gri iS S5 R  WS f N

A!3®nACHB«
CKEV CHEII

GE0NL»H 
MSU D

NACHHER
Gemarkung Steinweiler

GRÖNLAND

aö«bip chen

Gemarkung Kandel

Erlenbach



Beispiel:
Entwicklung von extensi 
genutzten Biotopen im
Leiselbachtal

VORHER NACHHER

Die Umsetzung verschiedener Maßnah¬
men an ein m Bachabschnitt des Leisel¬
bach s In der Gemarku g  on Albisheim
zeigt, wie  orh r intensiv ack rbaulich
genutzt  Flächen ökologisch aufg wertet
werden konnten. Beispiele für anr chen¬
bare Maßnahmen sind hier die Freilegung
einer  errohrten Quelle, di  Ent ic lung
von Bachufe wald, Röhrichten und extensi¬
en Mähwiesen sow e die Anlage  on

Feldgehölz n und Str uobstbeständen.

Ml m
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und so könnte das
Leiselbachtal in einigen
Jahren aussehen.

Biotoptypen

O O

Quellen und Quellbäche

Bäche
bedingt naturn he bis
n turferne Abschnitte

Zusatzmerkmal
mit Bachuferwald
( tellano nemori • Alnetum)
und Ufergebüsch

Of enland:
Wiesen und Weiden mittlerer
Stan orteintensive Mähwiesen/
Weiden Einsaaten/
Grünlandbrache

e tensive Mähwiesen/Weiden

Röhricht

Streuobst

Siedlungsfiäche

Gehölze, Krautbestän e und
Kiernsti ukturen Feldgehölze und
Gebüsche m ttle er Standorte

Einzelbauin, kleine Baumgruppe,
Allee, markante  aumreihe

Säume {linienhaft  Gras- und
Hochstaudenfluren

Extensi es Grünland mit Schafbeweidung

Stillgewässer mit RöhricHtbeständen



Wie sehen die konkreten Schritte
zum Aufbau eines Ökokontos durch
die Gemeinde aus?

Blic  auf das Leiselbachtal

Potenzielle
Ökoköntoflächen

Gemeindliche
Vorhaben

Erfassung der Nutzunq '  und Biotoptypen sowie von Kli a, Bo en,  asser
und Landschaftsbilri im R hmen  er LandschafTspl mmg

Ermittelung der
Schwerpunf träu e

für Mdöndt u n zum
Schutz, Pfleg   nd
tnrw felung  on Notur
und Lanckchatf

Übergeor n te und
Örtli he Ziel  ri  
Naturschutzes und
der Land chaftspflege
fLand st iitwieklungs-
p osir mni II! R giohald
HdiimoidriungspNiePl n
ung v met.'t ; Bio p

ste e vo ie kommu-
nalei InniisChaftsplan}

Erfassung der Eigen¬
tumsverhältnisse

1

Er assung der Eigen-
lümsverhäftmsse

Ermittlung des  orau -
sichtlichen Kompen-
atiopsbedarfs

unter : erü ksi* htigur g
-  es erforderlichen

Flachenunifa gs
- Besondere) Zielraume
• beson erer Zieltyp n

Abgleich / Fe tstellung pnontärer Flächen

nach dem Ertüllutigsgrad dm Kriterien
übergeordnete un  örtlf he FntwicMuhgsiriele von N ttii   hütz .urtd L nrlespfieiie

- AufvvertunqieiqnüiHj
- Flächenverfugbaikeh iGomein efia- h n,  erkauf erpathtungshereitschaft   t

Eigentümer'

Darstellung vorrangi*  cieeigne  r Fläche  für das Okokonto im
Flächennutz'ing pian und Zuordnung zu künfti  n Eingriffen

„Fläc  nmobilisierüng 

Orqartis tio  dt-s Pächenerwer.lJS bzw lausciie  rgegebenenfalls im Rahmen ei es
Fl«ifbereiiiirjunusvetfälMei'r.   lei Mltwitkung de-. Kuli.iiiaint«s)

Durchführung de  landschaftspfl geri chen Maßnahmen im Sin e eines
Voraß-Ausgleichsw t= vor Durc führung der Eingriffsyurhab n) und

Doku entation der Flächeneniwtcklung
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Das Ökokonto
schafft auch

die Voraussetzungen

für ein intensives Erleben
v-on Nat r

und Landschaft.



Was noch zu beachten ist

¦

Nur die Sicherung einer Fläche, ohne

ine ökologische Aufwertung dur h

die Umsetzung landespflegerischer

Maßnahm n ist noch kein Öko onto!

Entscheidend ist die Entwicklung der
Fläche in Richtung eines landespflege¬

risch wünschenswerten Zustandes.

Grundsätzlich aufwertungsgeeignet

sin  aktuell intensiv genutzte Flächen

ie zu  Beispiel

- versiegelte Flächen

- naturferne Nadelholzforste,

- intensiv ackerbaulich oder wein¬

baulich genutzte Flä hen,
- intensiv genutztes Grünland,

- naturferne, mehr oder weniger

star   erbaute Bachabschnitte.

Auch wiederkehrende Pflegemaß¬

nahmen zur Erhaltung eines bestehen¬

en Zustandes führen ni ht zu einer

Verbesserung der Lands haftsfunktio¬

nen und scheiden daher als Ausgleich

oder Ökokonto-Maßnahm  aus.

Ebenso wenig für das Ökokonto geeig¬

net sind „reife  oder extensi  genutzte

Biotoptypen, da sie landespflegerisch
kaum mehr aufwertbar sind. Dazu

gehören unter anderem:

- naturnahe Gewässerbiotope,

- Röhr chte. Seggenr ede, Feucht-

und Nasswiesen,

- Magerrasen und Heiden,

- magere Wiesen und Weiden mitt¬

lerer Standorte,

- Streuobstwi s n,

- natürliche Felsbiotope,

- naturnahe Laubmischwälder,

- naturnahe Gebüschbiotope und

- Ruderalflur n.

Im Sinne einer Entwicklungs flege

bedingt auf ertungsgeeignet sind

aber:

- Grünlandbrachen,

- Streuobstbestände im fortge¬

schrittene Sukzessionsstadien,

- durch Verbuschung gefährdete

Magerrasen und
- Ruderalfluren

wenn durch d e Pflegemaß¬

nahme eine deutliche Verbesser¬

ung des Ausgangszustandes er¬

reicht werden kann.
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Noch Fragen?

f

Dann fragen Sie uns:

die Stadt- oder Kreisverwaltungen als untere Landespfiegebehörden

das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht

\



Ministerium für
Umwelt und Forsten
Kaiser-Friedrich-Straße 1
55116 Mainz


